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Bundesregierung:
Sollten wir die LNG-Terminals nicht haben und sollte 

das Gas nicht aus Russland kommen, ist die Versor-

gungssicherheit in Deutschland nicht gewährleistet.1

Es gibt derzeit keine Gasmangellage und es droht auch kei-
ne in Zukunft. Die Energie-Versorgungslage in Deutschland 
ist stabil. Im Juli 2025 stufte das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWE) die Alarmstufe Gas auf die 
Frühwarnstufe zurück. Die schon bestehenden Terminals 
haben nur eine geringe Auslastung und es wird mit einem 
Rückgang des deutschen Gasverbrauchs gerechnet. Seit 
Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 
wurde in Deutschland bereits deutlich weniger Erdgas ver-
braucht als ursprünglich angenommen.

Angesichts der stabilen Gasversorgung und dem zurückgehenden 
Verbrauch besteht kein Bedarf für weitere LNG-Terminals. Die La-
geberichte der Bundesnetzagentur sowie die Herabstufung der 
Alarmstufe Gas durch die Bundesnetzagentur im Juli 2025 unter-
stützen diese Einschätzung. 

Bis Ende Juni 2025 konnten mit dem  LNG- Beschleungungsgesetz 
(LNGG) schwimmende LNG-Terminals ohne die Durchführung der 
wichtigen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) genehmigt wer-
den. Dieser vermeintliche Beschleunigungsmechanismus durch den 
Wegfall der UVP wurde insbesondere mit einer "Gasmangellage" 
begründet. Direkt nach dem Auslaufen des Gesetzes wurde auch 
die am 22. Juli 2022 ausgerufene Alarmstufe des "Notfallplan 
Gas" aufgehoben. 

2024 sank der Gasverbrauch im Vergleich zu den Vorkrisenjahren 
2018 bis 2021 um ganze 14 %. Gemäß einer Meta-Studie des Öko-
Instituts wird der Gasbedarf bis 2035 nochmal um weitere 28 bis 
63 % zurückgehen.

Dennoch werden für die Zukunft massive Überkapazitäten für den 
fossilen Erdgasbedarf geplant. Für 2030 liegt der Erdgasbedarf nach 
Angaben der Bundesregierung bei 74,1 Mrd. m³. 

Zusammen mit den bereits bestehenden Importen über Pipelines 
und benachbarte Terminals von rund 69 Mrd. m³4, plant Deutschland 
jedoch mit einer Erhöhung der fossilen Importkapazität durch den 
Neubau von LNG Terminals von bis zu 127 Mrd. m³.

Wenn alle LNG-Projekte wie geplant umgesetzt werden, hätte 
Deutschland damit eine fossile Überkapazität von über 50 Mrd. m³.2 

Über die bestehenden LNG Terminals wurden 2023 7%, 2024 8% 
und 2025 circa 10% des deutschen Erdgasbedarfes importiert. Die 
bereits in Betrieb gegangenen Terminals sind nicht vollständig 
ausgelastet, dennoch sollen die Importkapazitäten noch weiter 
ausgebaut werden. 

Auf Grundlage verfügbarer Anträge für Bundesimmissionsschutzgenehmigungen für LNG-Import-Anlagen bis 2045 und dem Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz  
zur Finanzierung der Deutsche Energy Terminal GmbH, die FSRUs und FSRU-Standorte, (Berlin: 2024) in den Akten der DUH
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Eine solche rechtliche Pflicht gibt es nicht. In der EU-Notfallver-
ordnung von 2022 sind Solidaritätsmechanismen zur Versorgung 
von anderen EU-Mitgliedstaaten mit Erdgas zwar durchaus veran-
kert, jedoch wurden diese Mechanismen – trotz fast vollständiger 
Abkehr von Erdgasimporten aus Russland – seit Inkrafttreten der 
Verordnung noch nicht einmal aktiviert. Durch den Mechanismus 
wäre Deutschland angehalten, Nachbarstaaten im Notfall durch 
koordinierte Gasverbrauchsreduktion, Zugriff auf die eigenen Gas-
speicher und durch Nutzung der bestehenden nicht ausgelasteten 
Importkapazitäten zu unterstützen. 

Der Zweck des LNG-Beschleunigungsgesetzes (LNGG) ist ausdrück-
lich die Sicherung der nationalen Versorgung und nicht die euro-
päische Versorgung. Der bereits seit dem russischen Angriffskrieg 
europweit gesunkenen Gasverbrauch wird auch in Zukunft weiter 
sinken: Zusammengenommen werden die Maßnahmen aus dem 
Fit-for-55-Paket und der Kommissionsstrategie REPowerEU den 
Gasverbrauch der EU bis 2030 im Vergleich zu 2019 mehr als hal-
bieren.3 Die erste Bedarfsabschätzung für REPowerEU, die von der 
europäischen Gasindustrie im Auftrag der EU-Kommission erstellt 
wurde, um den zusätzlichen Gasinfrastrukturbedarf für eine Abkehr 

von russischen Gaslieferungen zu bestimmen, sah nur zwei schwim-
mende LNG-Terminals (FSRUs) in Deutschland vor.4 Die Ausbauplä-
ne in Deutschland sahen zeitweise sechs FSRUs vor, derzeit sind 
vier in Betrieb. Zudem weiten andere EU-Länder (unter anderem 
Belgien, die Niederlande, Frankreich, Polen und die baltischen 
Staaten) bereits ihre Terminalkapazitäten aus. Während Deutsch-
land seinen LNG-Ausbau mit der Versorgung von Europa bzw. Ost-
europa begründet, tun die Regierungen dieser Länder das auch. 
Die Politiker*innen in Polen, Frankreich und Kroatien haben zum 
Beispiel die eigenen Ausbaupläne explizit mit der Notwendigkeit be-
gründet, Deutschland zu versorgen. Es entsteht der Eindruck,dass 
sich einige EU-Mitgliedstaaten als Reaktion auf eine vermeintliche 
Gasversorgungskrise in Erdgas-Hubs entwickeln wollen. In Summe 
geht das nicht auf, sondern kreiert massive Überkapazitäten und 
Fehlinvestitionen.So werden derzeit in ganz Europa, oft mit öffent-
lichen Geldern geförderte, überdimensionierte LNG-Kapazitäten 
aufgebaut, die dann durch langfristige Lieferverträge in einen 
fossilen Lock-In führen und die Gefahr von massiven Stranded 
Assets in Höhe von mehreren Milliarden Euro bergen. Derzeit sind 
in der EU neue LNG-Terminals und Gaspipelines im Wert von 84,1 
Milliarden Euro in Planung.5,6,7
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Bundesregierung:
Deutschland steht politisch und rechtlich, aber auch 
moralisch, in der Pflicht, europäische Nachbarn […] 

mit Gas zu versorgen.7

Der Gasbedarf sinkt auch in Europa. LNG-Importkapazi-
täten wurden zudem seit Beginn des russischen Angriffs-
krieg in ganz Europa ausgebaut. Eine rechtliche Ver-
pflichtung Deutschlands zur Mitversorgung europäischer 
Mitgliedstaaten bestand bislang nicht, auch nicht durch 
das LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG). Das LNGG re-
gelte auschließlich die beschleunigte Verfahrensführung 
von LNG Terminals für die nationale Gasversorgung.

 Geplanter Ausbau und existierende   

 Kapazität von LNG-Importterminals in Europa   8
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Bei der Planung der schwimmenden LNG-Terminals in Wilhelmsha-
ven, Brunsbüttel, Stade, Lubmin und Rügen wurde keine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchgeführt. Somit gibt es keine Gesamt-
betrachtung der Umweltauswirkungen der Projekte und auch keine 
umfassende Abwägung der Schädigungen an Umwelt und Natur vor 
Ort. Die Paragrafen 4-7 des LNGG a.V. waren explizit darauf aus-

gerichtet, Ausnahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen und 
den Pflichten zur Einhaltung des Bundesimmissionsschutzgesetzes, 
Bundesnaturschutzgesetzes und Wasserhaushaltsgesetzes für eine 
Liste von per Dekret bestimmten LNG-Projekten zu schaffen. Die 
Auswirkungen auf die Umwelt sind enorm, denn von diesen Pro-
jekten sind eine große Anzahl von Naturschutzgebieten betroffen:

 Brunsbüttel: 

	» Fauna-Flora-Habitat-

richtlinie (FFH)-Gebiet 

„Schleswig-Holstei-

nisches Elbästuar und 

angrenzende Flächen“

	» FFH- und Vogelschutzge-

biet „Unterelbe“

	» Vogelschutzgebiet „St. 

Margarethen“

	» Wasserkörper „Über-

gangsgewässer“ der Elbe

	» Königsmoor in den Ge-

meinden Kiebitzreihe, 

Altenmoor und Raa-

Besenbek 

 

 Lubmin: 

	» FFH-Gebiet „Greifswalder 

Boddenschwelle und Teile 

der Pommerschen Bucht“

	» FFH-Gebiet „Greifswalder 

Bodden, Teile des Stre-

lasundes und Nordspitze 

Usedom“

	» Vogelschutzgebiet 

„Greifswalder Bodden 

und südlicher Strela-

sund“

	» Naturschutzgebiet „Pee-

nemünder Haken, Struck 

und Ruden“ 

	» Teile des Strelasundes 

und Nordspitze Usedom

 

 Rügen: 

	» FFH Gebiet Greifswalder 

Bodden, Teile des Stre-

lasundes und Nordspitze 

Usedom 

	» FFH Gebiet Greifswalder 

Boddenrandschwelle und 

Teile der Pommerschen 

Bucht

	» FFH Gebiet Kleiner 

Jasmunder Bodden mit 

Halbinseln und Schmaler 

Heide) 

	» Vogelschutzgebiet 

Greifswalder Bodden und 

südlicher Strelasund

	» Vogelschutzgebiet West-

liche Pommersche Bucht 

	» Naturschutzgebiet Greifs-

walder Oie

	» Biosphärenreservat 

Südostrügen

 Stade: 

	» FFH-Gebiete: „Unterelbe“ 

und „Schleswig-Holstei-

nisches Elbästuar und 

angrenzende Flächen“

	» Vogelschutzgebiete: „Un-

terelbe“ und „Unterelbe 

bis Wedel“ 

	» Naturschutzgebiete: 

„Elbe und Inseln“ und 

„Haseldorfer Binnenelbe 

mit Elbvorland“

	» Bützflether Außendeich 

und Sand 

	» Elbe und Ostemündung 

(ehemaliges Natur-

schutzgebiet)

 Wilhelmshaven:  

	» FFH-Gebiete: „National-

park Niedersächsisches 

Wattenmeer“ und „Teich-

fledermaushabitate im 

Raum Wilhelmshaven“ 

	» Vogelschutzgebiete: 

„Niedersächsisches 

Wattenmeer und an-

grenzende Küstenmeer“, 

„Voslapper Groden-Nord“ 

und „Voslapper Groden-

Süd“

	» Ramsar-Gebiet „Watten-

meer, Jadebusen, westli-

che Wesermündung“

	» Jademündung und 

Innenjade (Teil des 

Nationalparks Nieder-

sächsisches Wattenmeer, 

UNESCO)

	» Minsener Oog, (Teil des 

Nationalparks Nieder-

sächsisches Wattenmeer,  

UNESCO)

Bundesregierung:
Der Bund hat mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz nur einen 

Rahmen für eine beschleunigte Genehmigung geschaffen. 
Durch das LNGG wurden aber keine Veränderung im Natur-

schutzrecht bzgl. der Betrachtung von Auswirkungen durch 
den Bau und Betrieb von Anlagen vorgenommen.

Das LNG schuf weitläufige Ausnahmen von der Pflicht Um-
weltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen und  kürzte 
die Beteiligungsfristen enorm. Alle geplanten LNG Termi-
nalprojekte haben negative Auswirkungen auf sensible Na-
turschutzgebiete die durch diese Ausnahme weniger effek-
tiv geschützt wurden.
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Entgegen den Aussagen der Bundesregierung ist der Schadstoff-
Ausstoß von LNG-Terminals explizit mit Ausnahmen geregelt wor-
den. Das schwimmende Terminal "Höegh Experanza" in Wilhelms-
haven wird mit Biozid betrieben, und auch die anderen beiden 
Terminals an diesem Standort sollen in Zukunft auf Biozid zurück-
greifen: Dabei gelangen große Mengen an Chlor in den Jadebusen 
und das Wattenmeer. Außerdem darf das schwimmende Terminal 
in Brunsbüttel um ein vielfaches mehr Stickoxid, Kohlenmonoxid 
und Formaldehyd ausstoßen, als bei normal geltenden Grenzwer-
ten erlaubt ist. Dies wurde vom Landesamt für Umwelt des Landes 
Schleswig Holstein durch eine Ausnahmegenehmigung geregelt.9, 10 
Ein derart hoher Schadstoffausstoß kann auch in den anliegenden 

Wohngebieten zu großen gesundheitlichen Belastungen führen. 
Die Schadstoffe lagern sich auch im Boden ab und verschmutzen 
so die umliegenden Gebiete. Bei den schwimmenden LNG Terminals 
vor der Küste von Rügen wurde nach Auffassung der DUH keine 
kumulative Auswirkung von Stickstoffeinträgen und Lärmbelastung 
durch Lieferverkehr, Betrieb der FSRUs ohne Landstromanschluss 
durchgeführt. Die Terminals liegen in unmittelbarer Nähe zu sensib-
len Schutzgebieten. Insgesamt geht der Betrieb von LNG-Terminals 
mit einer starken Schadstoff-, Licht- und Lärmbelastung der Um-
gebung einher und beinträchtigt somit die Gesundheit von Natur 
und Mensch in der Umgebung massiv.11
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Bundesregierung:
Die Bundesregierung hat mit dem LNG-Beschleunigungsge-

setz nur einen Rahmen für die Genehmigung gesetzt, die 
materiellen Vorgaben des Immissionsschutzrechtes für den 

Betrieb der Anlagen wurden dabei in keiner Weise abgesenkt 
oder verändert.

Die Genehmigungen der Terminals Brunsbüttel, Wilhelms-
haven und Rügen zeigen, dass Grenzwerte für Schadstoffe 
oder Lärm überschritten werden. Hier wurden unter dem 
Deckmantel der Versorgungssicherheit geltende immissi-
onsschutzrechtliche Vorgaben abgeschwächt - mit gravie-
renden Konsequenzen für Mensch und Natur.
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